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Meiner Mutter





Vorwort

Die vorliegende Arbeit stellt eine leicht überarbeitete Fassung des Manuskripts 
dar, das von der Juristischen Fakultät der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf 
im Mai 2024 als Dissertation angenommen wurde. Die mündliche Prüfung fand 
am 4. Oktober 2024 statt. Die Arbeit befindet sich im Wesentlichen auf dem 
Stand ihrer Einreichung im September 2023, danach erschienene Rechtspre-
chung und Literatur wurde vereinzelt berücksichtigt.

Zuvörderst gilt mein besonderer Dank meinem Doktorvater Prof. Dr. Martin 
Morlok. Das von ihm angebotete Seminar zum Parlamentsrecht im Sommer
semester 2014 sowie die gemeinsame Zeit an seinem Lehrstuhl bis zu seiner 
Emeritierung im Jahr 2018 haben den fruchtbaren Nährboden für die Entstehung 
dieser Arbeit bereitet. Für seine Bereitschaft, die Zweitbegutachtung mit einem 
kritischen Blick insbesondere aus mathematischer Perspektive zu übernehmen, 
bin ich Prof. Dr. Friedrich Pukelsheim zu großem Dank verpflichtet. Herzlicher 
Dank gebührt zudem Prof. Dr. Katharina Lugani, an deren Lehrstuhl ich während 
der gesamten Entstehungszeit dieser Arbeit beschäftigt war. Diese Zeit hat mich 
persönlich und fachlich sehr geprägt.

Für die Aufnahme dieser Arbeit in die Schriftenreihe „Beiträge zum Organi
sationsverfassungsrecht“ danke ich Prof. Dr. Julian Krüper und Prof. Dr. Arne 
Pilniok. Dem Bundesministerium des Innern danke ich für die Gewährung eines 
großzügigen Druckkostenzuschusses.

Die Entstehung dieser Arbeit wäre ohne die vielfältige Unterstützung im uni-
versitären und privaten Umfeld nicht möglich gewesen. Besonders hervorzu
heben ist Akad. Rat a. Z. Dr. Sven Jürgensen, der nicht nur in zahlreichen Kaffee-
pausen ein wichtiger Gesprächspartner war, sondern auch das gesamte Manu-
skript meiner Arbeit gelesen hat. Für die Mühen des Korrekturlesens bin ich 
Lucas Walge, Dr. Sascha Wolf, Paul Basmaji, Marcel Schliebs, Svenja Eckert 
und Leon Birck sehr dankbar. Für ihren Rückhalt und Zuspruch danke ich 
schließlich von Herzen meiner Mutter Dajana Schröder, der diese Arbeit gewid-
met ist.

Düsseldorf im Oktober 2025	 Jerome Schröder
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A. Einleitung

I. Problemaufriss

Das Wahlrecht ist „das vornehmste Recht des Bürgers im demokratischen Staat“1, 
es ist die „Herzkammer der Demokratie“2. Durch Wahlen bestimmt der Bürger in 
periodisch wiederkehrenden Abständen die Zusammensetzung des Parlaments 
als erste und wichtigste Gewalt, deren Legitimation damit wesentlich von der 
Ausgestaltung des Wahlrechts abhängt.3 Das Wahlrecht für die Parlamentswah-
len in seinen Einzelheiten auszugestalten, obliegt jeweils dem einfachen Gesetz-
geber in Wahrnehmung seines Regelungsauftrags. Davon umfasst sind einerseits 
zahlreiche Detailgestaltungen wie der konkrete Zuschnitt der Wahlkreise oder 
die Fristenregelungen für die Kandidatenaufstellung. Andererseits werden, so-
weit nicht bereits selbst im Grundgesetz oder den einzelnen Landesverfassun-
gen4 geregelt, in den von den einfachen Gesetzgebern jeweils verabschiedeten 
Wahlgesetzen auch sehr grundlegende Sachfragen geregelt – von Sperrklauseln 
und ihren Ausnahmen über die Art des mathematischen Sitzzuteilungsverfahrens 
und die Anzahl der Sitze bis hin zu der Regelung von Überhang- und Ausgleich-
mechanismen in Systemen der personalisierten Verhältniswahl.5

1  BVerfGE 1, 14 (33).
2  Boehl, Wahlrecht und Volksparteien, in: Baus, Parteiensystem im Wandel, 2.  Aufl. 2013, 

S.  121 (122); Lang, NJW 2021, 2569 (2569); Strohmeier, ZParl 44 (2013), 629 (629); ähnlich 
Höhne, ZParl 51 (2020), 105 (105), der den Deutschen Bundestag als „Her[z] der Demokratie“ 
bezeichnet.

3  Morlok, §  3 Volksvertretung als Grundaufgabe, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), 
Handbuch des Parlamentsrechts, 2016, Rn.  20.

4  So regelt beispielsweise die Bayerische Verfassung in Art.  14 Abs.  4 eine Sperrklausel in 
Höhe von fünf Prozent und in Art.  14 Abs.  1 Satz  6 die Möglichkeit der Überhang- und Aus-
gleichsmandate. Siehe zu den Regelungen in den Landesverfassungen näher unten unter B.IV.2.

5  Siehe hierzu nur beispielshalber §  4 Abs.  2 Satz  2 Nr.  2 BWahlG, der eine Sperrklausel in 
Höhe von fünf Prozent normiert, von der nach §  4 Abs.  2 Satz  3 BWahlG Parteien nationaler 
Minderheiten ausgenommen sind, sowie §  5 Abs.  1 Satz  1, Abs.  3 BWahlG, der das Sitzzutei-
lungsverfahren nach Sainte-Laguë/Schepers anordnet. In §  1 Abs.  1 Satz  1 BWahlG ist die 
Normgröße von 630 Abgeordneten geregelt. Bis zur Reform des BWahlG im Jahr 2023 war in 
§  6 Abs.  4 Satz  2, Abs.  5 BWahlG 2013 die Vergabe von Überhang- und Ausgleichsmandaten 
geregelt.



2 A. Einleitung

Bei der Ausgestaltung sind die einfachen Gesetzgeber nicht gänzlich frei. 
Zwar räumt das Bundesverfassungsgericht dem Gesetzgeber in ständiger Recht-
sprechung bei der Ausgestaltung des Wahlrechts einen grundsätzlich „weite[n] 
Gestaltungsspielraum“6 ein. Der Bundesgesetzgeber ist jedoch neben dem De-
mokratieprinzip an die Wahlrechtsgrundsätze des Art.  38 Abs.  1 Satz  1 GG ge-
bunden7, deren Änderungen seiner Disposition entzogen sind8. Für die Landes
gesetzgeber ist neben den Geboten der jeweiligen Landesverfassung Art.  28 
Abs.  1 Satz  2 GG maßgeblich, der die Wahlrechtsgrundsätze des Art.  38 Abs.  1 
Satz  1 GG spiegelt.9 In beiden Vorschriften niedergelegt ist der Grundsatz der 
Wahlrechtsgleichheit, der „die vom Demokratieprinzip vorausgesetzte Egalität 
der Staatsbürger“ bei der politischen Willensbildung sichert.10

Umstritten ist nicht die Determinierung als solche11, sondern ihr Grad. Das 
Bundesverfassungsgericht unterwirft den einfachen Gesetzgeber je eigenen 
Gleichheitsanforderungen in Abhängigkeit von der Auswahl des Wahlsystems12 
und fordert so das Gebot der Erfolgswertgleichheit nur bei der Verhältniswahl, 
nicht hingegen bei der Mehrheitswahl.13 In der Literatur wird diese wahlsystem-

6  BVerfGE 59, 119 (124); 95, 335 (349); 131, 316 (335); vgl. auch BVerfGE 3, 19 (24), in 
welcher Entscheidung noch von einem „weite[n] Ermessensspielraum“ die Rede ist.

7  Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), GG, 56. Ed. 2023, Art.  38 Rn.  114; Meyer, DÖV 
1970, 691 (695); Morlok, §  3 Volksvertretung als Grundaufgabe, in: Morlok/Schliesky/Wiefels
pütz (Hrsg.), Handbuch des Parlamentsrechts, 2016, Rn.  20; Trute, in: von Münch/Kunig 
(Begr.), GG, 7.  Aufl. 2021, Art.  38 Rn.  138.

8  Butzer, in: Epping/Hillgruber (Hrsg.), GG, 56. Ed. 2023, Art.  79 Rn.  38; Meyer, DÖV 
1970, 691 (695).

9  BVerfGE 120, 82 (102); Dreier, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3.  Aufl. 2015, Art.  28 Rn.  61; 
Engels, in: Sachs (Hrsg.), GG, 9.  Aufl. 2021, Art.  28 Rn.  18; Klein/Schwarz, in: Dürig/Herzog/
Scholz (Hrsg.), GG, 94. EL Januar 2021, Art.  38 Rn.  80; Magiera, in: Sachs (Hrsg.), GG, 
9.  Aufl. 2021, Art.  38 Rn.  79; Mehde, in: Dürig/Herzog/Scholz (Hrsg.), GG, 73. EL Dezember 
2014, Art.  28 Abs.  1 Rn.  85; Mann, in: Kahl/Waldhoff/Walter (Hrsg.), GG, 178. Aktualisierung 
April 2016, Art.  28 Rn.  66; Morlok, in: Dreier (Hrsg.), GG, 3.  Aufl. 2015, Art.  38 Rn.  198; 
Trute, in: von Münch/Kunig (Begr.), GG, 7.  Aufl. 2021, Art.  38 Rn.  140.

10  BVerfGE 99, 1 (13); ähnlich formuliert in BVerfGE 121, 266 (295); 135, 259 (284); 146, 
327 (349 f.). Vgl. auch BVerfGE 6, 84 (91); 11, 351 (360); 41, 399 (413); 51, 222 (234); 85, 148 
(157 f.). Siehe hierzu auch Nahrgang, Der Grundsatz allgemeiner Wahl gem. Art.  38 Abs.  1 
Satz  1 GG als Prinzip staatsbürgerlicher Egalität, 2003.

11  Nach Müller, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), GG, 7.  Aufl. 2018, Art.  38 Rn.  188, 
sei „nicht von der Hand zu weisen, dass die vom Gesetzgeber zu beachtenden Wahlrechts-
grundsätze gemäß Art.  38 Abs.  1 Satz  1 sein Handeln in erheblichem Umfang determinieren“.

12  Siehe exemplarisch BVerfGE 120, 82 (103 f.): „Der Gesetzgeber ist […] verpflichtet, das 
ausgewählte Wahlsystem ungeachtet verschiedener Ausgestaltungsmöglichkeiten in seinen 
Grundelementen folgerichtig zu gestalten, und er darf keine strukturwidrigen Elemente einfüh-
ren“.

13  Stetige Rechtsprechung seit BVerfGE 1, 208 (244 f.), siehe aus jüngerer Zeit BVerfGE 
120, 82 (103); 121, 266 (296); 129, 300 (318); 135, 259 (284 Rn.  45); 146, 327 (349 f. Rn.  59).
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abhängige Bestimmung der Wahlrechtsgleichheit kritisiert. In diesem Lager ist 
dann aber weiter umstritten, welcher Gehalt der Wahlrechtsgleichheit wahlsys
temunabhängig zu entnehmen sein soll. So vertritt Meyer in seiner im Jahre 1973 
erschienenen Habilitationsschrift „Wahlsystem und Verfassungsordnung“, die 
Wahlrechtsgleichheit gebiete eine wahlsystemunabhängige Erfolgswertgleich-
heit14, während Drossel in seiner 2021 erschienenen Dissertationsschrift „Wahl-
system und Wahlgleichheit“ zu dem Schluss kommt, das Gebot der Erfolgswert-
gleichheit sei dem Gebot der Gleichheit der Wahl wahlsystemunabhängig nicht 
zu entnehmen, sondern nur die Gebote der Zählwertgleichheit und der Erfolgs-
chancengleichheit15. Die vorliegende Arbeit kommt  – wie Meyer  – zu dem 
Schluss, dass der Grundsatz der Gleichheit der Wahl als Proportionalitätsgebot 
das Gebot apriorischer Erfolgswertgleichheit enthält, an dem proporzverzerren-
de Wahltechniken zu messen sind.

Die Frage nach dem Verhältnis von Wahlsystem und Wahlgleichheit entbrann-
te Ende der 1960er-Jahre, als politisch eine Einführung von Dreier- oder Vierer-
Wahlkreisen, also abgeschlossene Wahlen von drei oder vier Personen pro Wahl-
kreis, diskutiert16 und zur Bewertung der Verfassungsmäßigkeit dieser Idee 
Rechtsgutachten eingeholt wurden17. In dem zeitlichen Umfeld um die Bundes-
tagswahl 1994, bei der es zu einer bis dahin nicht erreichte Anzahl von 16 Über-
hangmandaten kam (zwölf für die CDU, vier für die SPD), wurde abermals über 
die Einführung eines Mehrheitswahlsystems und dessen verfassungsrechtliche 
Zulässigkeit diskutiert.18 Da die Einführung von Ausgleichsmandaten zur Bun-
destagswahl 2013 durch das BWahlG 2013 zu einer deutlichen Vergrößerung des 
Parlaments führen konnte, wurde bei den Reformdiskussionen auch ein Graben-
wahlsystem, bei dem die Hälfte der Mandate ausschließlich per Mehrheitswahl 
in den Wahlkreisen ermittelt würde, als Regelungsalternative in die Debatte ein-

14  Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1973, S.  124 ff., insbesondere S.  152 ff. 
und S.  191 ff.

15  Drossel, Wahlsystem und Wahlgleichheit, 2021, S.  214 ff., insbesondere S.  227 f.
16  Siehe für einen näheren Blick auf die Debatte während der Großen Koalition von 1966 

bis 1969 Meyer, Wahlsystem und Verfassungsordnung, 1973, S.  57 ff.
17  Frowein, Rechtsgutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkrei-

sen (Dreier- oder Vierer-Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, in: Bundesminister des In-
nern (Hrsg.), Rechtsgutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen 
(Dreier- oder Vierer-Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, 1968, S.  5 ff.; Herzog, Rechtsgut-
achten über die Verfassungsmäßigkeit eines Verhältniswahlsystems in (kleinen) Mehrmandats-
wahlkreisen dem Bundesminister des Innern, in: Bundesminister des Innern (Hrsg.), Rechts-
gutachten zu der Vereinbarkeit der Verhältniswahl in kleinen Wahlkreisen (Dreier- oder Vierer-
Wahlkreissystem) mit dem Grundgesetz, 1968, S.  33 ff.

18  Siehe hierzu exemplarisch Ziemske, ZRP 1993, 369 ff., der für die Einführung eines 
Mehrheitswahlsystems einstand, und auf der anderen Seite Bakker, ZRP 1994, 457 ff., der die-
ses als verfassungswidrig erachtet.
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gebracht, die im Juni 2022 auch von der Wahlrechtskommission eingehend be-
leuchtet wurde.19

Die Gesetzgebung in Wahlrechtsfragen ist besonders diffizil, da der einfache 
Gesetzgeber seine zukünftigen Wahlen selbst regelt. „Wahlrechtsfragen sind 
Machtfragen“.20 Zwar handelt es sich wegen des Diskontinuitätsgrundsatzes for-
mal um ein neues Organ.21 Jedoch wird ein nicht unbeträchtlicher Teil des je-
weils folgenden Parlaments personell gleich besetzt sein und zudem stehen die 
Abgeordneten als Mitglieder ihrer jeweiligen Partei grundsätzlich im ständigen 
politischen Wettbewerb miteinander. Bei der Wahlrechtsgesetzgebung handelt es 
sich daher um eine „Entscheidung in eigener Sache“.22 Von elementarer Bedeu-
tung ist daher die Sicherung eines fairen Wettbewerbs. Denn in einem Wettbe-
werb soll es dem Unterlegenen möglich sein, bei der nächsten Gelegenheit selbst 
Sieger werden zu können; ein auf die Verdrängung des Konkurrenten gerichteter 
Wettbewerb ist daher keiner.23 Zur Sicherung des fairen Wettbewerbs kommt den 
Verfassungsgerichten eine fundamentale Rolle als „Hüter“24 der Grundsätze der 
Gleichheit der Wahl und der Chancengleichheit der Parteien zu. Das führt 
zwangsläufig zu der Frage, wie streng Maßstab und Intensität der Kontrolle bei 
der verfassungsrechtlichen Überprüfung wahlrechtlicher Vorschriften durch das 
Bundesverfassungsgericht und durch die Landesverfassungsgerichte ist. Die 
Tendenz der Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts geht seit 2008 hin 
zu einer strengeren Überprüfung – oder zu einer strengeren Anwendung der ver-
fassungsrechtlichen Prüfungsmaßstäbe selbst. Eine ähnliche Tendenz ist auch bei 
den Verfassungsgerichten in den Ländern zu erblicken.25 Die Verwerfung wahl-
rechtlicher Regelungen führt notwendigerweise zu einer Nachbesserungspflicht 

19  Siehe hierzu das BT-Kommissions-Pr. 20/6.
20  Morlok, JZ 2012, 76 (76).
21  Groh, in: von Münch/Kunig (Begr.), GG, 7.  Aufl. 2021, Art.  39 Rn.  14; Morlok, in: Drei-

er (Hrsg.), GG, 3.  Aufl. 2015, Art.  39 Rn.  24, unterscheidet weitergehend zwischen der perso-
nellen, der institutionellen und der sachlichen Dimension der Diskontinuität.

22  BVerfGE 120, 82 (105); 129, 300 (322); 130, 212 (229); 135, 259 (289 Rn.  57); vgl. 
Sacksofsky, §  6 Wahlrecht und Wahlsystem, in: Morlok/Schliesky/Wiefelspütz (Hrsg.), Hand-
buch des Parlamentsrechts, 2016, Rn.  64. Siehe zur Rechtsfigur der „Entscheidung in eigener 
Sache“ Streit, Entscheidung in eigener Sache, 2006; Lang, Gesetzgebung in eigener Sache, 
2007.

23  Jürgensen, DÖV 2019, 639 (640), unter teilweisem Verweis auf Podszun, Wirtschafts-
ordnung durch Zivilgerichte, 2014, S.  120.

24  Das Bundesverfassungsgericht erkannte sich die Rolle als „Hüter der Verfassung“ erst-
mals in der Entscheidung BVerfGE 1, 184 (195) selbst zu und bestätigt diese in den Entschei-
dungen BVerfGE 1, 396 (408 f.); 2, 124 (131); 40, 88 (93 f.). Diese grundlegende Entscheidung 
wird daher auch als „Status-Denkschrift“ bezeichnet, siehe nur Voßkuhle, in: von Mangoldt/
Klein/Starck (Hrsg.), GG, 7.  Aufl. 2018, Art.  93 Rn.  30.

25  Siehe näher hierzu sogleich unter A.II.
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des Gesetzgebers.26 Im Rahmen der Diskussionen werden dann auch von einzel-
nen Fraktionen wiederum diejenigen Regelungsalternativen vorgeschlagen, die 
sie selbst begünstigen und am Rande dessen liegen, was von den Verfassungsge-
richten noch als im verfassungsmäßigen Rahmen liegend erachtet wird: Statuiert 
das Bundesverfassungsgericht, dass bei einer Verhältniswahl von 598 Mandaten 
höchstens 15 Überhangmandate, etwa 2,5 % der damaligen Normgröße, aus-
gleichslos verbleiben dürfen27, so wundert es nicht, dass die Union, die von aus-
gleichslosen Überhangmandaten profitiert, genau eine solche Regelungsalterna-
tive in die Debatte einbringt28.

II. Ein Überblick über die Rechtsprechung zur  
Gleichheit der Wahl

Beginn der verschärften Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts in 
Wahlrechtsfragen war die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der 
Funktion als schleswig-holsteinisches Landesverfassungsgericht zur Fünf-Pro-
zent-Sperrklausel bei Kommunalwahlen, die es für mit der schleswig-holsteini-
schen Landesverfassung unvereinbar erachtete.29 Die Verschärfung der Recht-
sprechung im Kommunalwahlrecht lässt sich auch am Beispiel Nordrhein-West-
falens aufzeigen. Im Jahre 2017 erklärte der Verfassungsgerichtshof des Landes 
Nordrhein-Westfalen eine in der Landesverfassung für das Land Nordrhein-
Westfalen verankerte 2,5-Prozent-Sperrklausel bei Kommunalwahlen für verfas-
sungswidrig30, nachdem er 17  Jahre zuvor die einfachgesetzlich im nordrhein-
westfälischen Kommunalwahlgesetz geregelte Sperrklausel verworfen hatte31. 
2019 sah er in der von CDU und FDP abgeschafften Stichwahl bei der Wahl von 
(Ober-)Bürgermeistern und Landräten einen Verstoß gegen das Demokratieprin-
zip32, nachdem er 2009 die Abschaffung noch gebilligt hatte33. 2025 schließlich 
erblicke er in der Ersetzung des Sitzzuteilungsverfahrens nach Sainte-Laguë/

26  So setzte zum Beispiel das Landesverfassungsgericht Schleswig-Holstein dem Gesetz
geber bei der Erklärung der Verfassungswidrigkeit des Überhang- und Ausgleichsystems eine 
konkrete Nachbesserungsfrist unter gleichzeitiger Kürzung der laufenden Legislaturperiode, 
vgl. LVerfG SH LVerfGE 21, 434 (489).

27  BVerfGE 131, 316 (370).
28  Antrag vom 24.1.2023, BT-Drs.  20/5353, S.  2: „Die Anzahl der unausgeglichenen Über-

hangmandate wird auf die verfassungsrechtlich zulässige Anzahl erhöht.“
29  BVerfGE 120, 82 ff.
30  VerfGH NRW NVwZ 2018, 159 ff.
31  VerfGH NRW NVwZ 2000, 666 ff.
32  VerfGH NRW NVwZ-RR 2020, 1097 ff.
33  VerfGH NRW NVwZ 2009, 1096 ff.
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Schepers durch ein Sitzzuteilungsverfahren, das dasjenige nach Hare/Niemeyer 
zum Vorteil stimmenstarker Parteien modifizierte, für unvereinbar mit den 
Grundsätzen der Gleichheit der Wahl und der Chancengleichheit der Parteien.34

Nicht nur im Kommunalwahlrecht, sondern auch im Europawahlrecht ist eine 
solche Rechtsprechungsverschärfungstendenz zu erkennen. Während das Bun-
desverfassungsgericht die Fünf-Prozent-Sperrklausel bei den Wahlen zum Euro-
paparlament 1979 noch für verfassungsgemäß erachtet hatte35, wurde diese 2011 
für mit Art.  3 Abs.  1 GG unvereinbar erklärt36 und ebenso 2014 eine vom Bun-
desgesetzgeber in Reaktion auf diese Entscheidung eingeführte niedrigere Drei-
Prozent-Sperrklausel37.

Auch das Bundestagswahlrecht durchläuft seit 2008 eine Odyssee:38 In seiner 
Entscheidung vom 3.7.2008 erklärte das Bundesverfassungsgericht den Effekt 
des negativen Stimmgewichts, der durch das Zusammenwirken ausgleichsloser 
Überhangmandate mit fingierter parteiinterner Landeslistenverbindung entsteht, 
für verfassungswidrig, da dieser mit der Unmittelbarkeit und Gleichheit der Wahl 
unvereinbar sei.39 Noch 1997 hatte das Bundesverfassungsgericht in einer nur 
von vier der acht entscheidenden Richtern getragenen Entscheidung gegenteilig 
entschieden.40 Da es die Normen nur für mit dem Grundgesetz unvereinbar, aber 

34  VerfGH NRW, Urteil vom 20.5.2025 – 124/24.
35  BVerfGE 51, 222 ff.
36  BVerfGE 129, 300 ff.
37  BVerfGE 135, 259 ff.
38  Siehe hierzu auch J. Schröder, Notruf 690: Die Obergrenze für die Bundestagsgröße als 

Verschlimmbesserung, Verfassungsblog vom 10.2.2020.
39  Entscheidend war indes auch, dass dieser Effekt wegen einer Nachwahl im Wahlkreis Dres-

den I (Wahlkreis 160) bei der Bundestagswahl 2005 bewusst ausgenutzt werden konnte, da die 
Ergebnisse aus allen anderen Wahlkreisen bereits bekannt waren. Da die CDU in Sachsen bereits 
drei Überhangmandate erzielt hatte, die ihr nach §  6 Abs.  5 Satz  1 BWahlG 1993 verblieben, war 
von dem Zweitstimmenergebnis in diesem Wahlkreis lediglich abhängig, ob eines dieser Über-
hangmandate sich in ein reguläres Listenmandat wandelt, oder ob aufgrund der fingierten partei-
internen Landeslistenverbindung nach dem Mechanismus des §  7 BWahlG 1993 dieses Mandat 
einer anderen Landeliste zufällt, vgl. BVerfGE 121, 266 (276 f.). Es konnte exakt berechnet wer-
den, dass die CDU durch diesen Mechanismus bundesweit ein Mandat gewönne, wenn sie im 
Wahlkreis 160 höchstens 41.225 Stimmen erzielte, was dann durch einen entsprechenden „Wahl-
kampf“, in dem die CDU explizit nur um die Erststimme warb und politische Gegner darum 
warben, die CDU mit der Zweitstimme zu unterstützen, durch einen Zweitstimmenverlust von 
etwa 50.000 auf etwa 38.000 Stimmen im Vergleich zu 2002 auch geschah, vgl. ebenda. Auf 
dieses Phänomen hat die Presse natürlich im Vorfeld der Nachwahl auch aufmerksam gemacht, 
siehe exemplarisch Wittrock/Todt, Warum die Union in Dresden nicht gewinnen darf, Spiegel 
Online vom 19.9.2005, abrufbar unter https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachwahl-wa 
rum-die-union-in-dresden-nicht-gewinnen-darf-a-375430.html, zuletzt abgerufen am 30.7.2025.

40  BVerfGE 95, 335 ff., mit einem Sondervotum, das länger ist als die eigentliche Entschei-
dung.

https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachwahl-warum-die-union-in-dresden-nicht-gewinnen-darf-a-375430.html
https://www.spiegel.de/politik/deutschland/nachwahl-warum-die-union-in-dresden-nicht-gewinnen-darf-a-375430.html
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angesichts der kurzen Zeitspanne bis zur Bundestagswahl 2009 nicht für nichtig 
erklärt hatte, konnte dieser Effekt bei dieser Bundestagswahl noch ausgenutzt 
werden, aber jedenfalls zur Jahresmitte 2011 wurde dem Bundeswahlgesetzge-
ber eine Frist zur Nachbesserung aufgegeben.41 Doch auch die im November 
2011 verspätet verabschiedete und nur von den damaligen Koalitionsfraktionen 
getragene Reform wurde im Juni 2012 vom Bundeverfassungsgericht kassiert, 
da die dynamische Bildung der Ländersitzkontingente in Abhängigkeit von der 
Wählerzahl ebenfalls zu dem Effekt des negativen Stimmgewichts führen konn-
te, so dass diese nicht mit der Unmittelbarkeit und der Gleichheit der Wahl sowie 
dem Grundsatz der Chancengleichheit der Parteien zu vereinbaren war.42 Ferner 
wurde die Anzahl ausgleichsloser Überhangmandate auf die Zahl von 15 Über-
hangmandaten als die Hälfte einer zur Bildung einer Fraktion notwendigen Man-
date begrenzt, obgleich das Bundesverfassungsgericht zugestand, „dass die Zahl 
von 15 Überhangmandaten als Akt richterlicher Normkonkretisierung nicht voll-
ständig begründet werden kann“.43 Da es nicht erneut eine Schonfrist gab, bes-
serte der Gesetzgeber 2013 abermals nach und verankerte eine statische an der 
Bevölkerungszahl orientierte Ländersitzkontingentierung sowie einen vollstän-
digen Ausgleich von Überhangmandaten.44 Da dieser jedoch zu einer deutlichen 
Vergrößerung des Bundestages führen konnte, war eine weitere Reform während 
der 18. und 19. Legislaturperiode aus rechtspolitischen Gründen in der Diskus
sion.45 Nach erfolglosen Reformbemühungen in der 18. Legislaturperiode und 
nach zähem Ringen in der 19. Legislaturperiode beschloss der Bundestag 2020 
eine nur von den Koalitionsfraktionen getragene Reform, die vor allem den 
Nichtausgleich dreier Überhangmandate vorsah46 und vom Bundesverfassungs-
gericht aufrechterhalten wurde47. In der 20. Legislaturperiode beschloss der Bun-
destag – noch vor der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts in der Haupt-
sache über die Verfassungsmäßigkeit des BWahlG 2020 – die Sicherstellung der 
Normgröße des Bundestages durch die Kappung von Überhangmandaten.48

Auch das Wahlrecht der Landesparlamente war Gegenstand einiger landesver-
fassungsgerichtlicher Entscheidungen. 2010 wurde der Überhang- und Aus-
gleichmechanismus der schleswig-holsteinischen Landtagswahl für mit der 

41  BVerfGE 121, 266 (316).
42  BVerfGE 131, 316 ff.
43  BVerfGE 131, 316 (370).
44  Vgl. §  6 Abs.  2 Satz  1, Abs.  5 BWahlG 2013.
45  Siehe exemplarisch Behnke, JöR 67 (2019), 23 ff.; Behnke, PVS 2019, 195 ff.; Dehmel/

Jesse, ZParl 44 (2013), 201 ff.; Grzeszick, ZG 2014, 239 ff.; Pukelsheim/Rossi, ZG 2013, 
209 ff.; Rauber, ZG 2020, 149 ff.

46  Vgl. §  6 Abs.  5 Satz  4 BWahlG 2020.
47  BVerfGE 159, 40 ff.; 169, 236 ff.
48  Vgl. §  6 BWahlG. Siehe näher hierzu unter E.III.1.c)bb).
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schleswig-holsteinischen Verfassung unvereinbar erklärt und die laufende Legis-
laturperiode verkürzt.49 Selbst das Berechnungsverfahren nach d’Hondt, das in 
ständiger Rechtsprechung trotz seiner tendenziellen Bevorzugung stimmenstar-
ker Parteien für verfassungsgemäß erklärt wird50, wurde bereits 1992 wegen sei-
ner mehrfachen Anwendung bei der Wahl des Bayerischen Landtags vom Baye-
rischen Verfassungsgerichtshof für verfassungswidrig erklärt51.

Die Rechtsprechungsentwicklungen auf diesen verschiedenen Ebenen offen-
baren zum einen, dass die Verfassungsgerichte die Kontrolle intensiver vorneh-
men oder die Maßstäbe strenger anwenden. Sie zeigen aber zugleich auf, dass die 
Gesetzgeber – sei es der Bundestag zum Bundestagswahlrecht oder zum Europa-
wahlrecht oder die Landtage zum Landtagswahlrecht oder zum Kommunalwahl-
recht – die Grenzen des Gestaltbaren auf das Äußerste auszureizen versuchen. 
Nochmals: Dies geschieht nicht zufällig, sondern ist Folge einer systemischen 
Anlage im Zustand eines intensivierten Wettbewerbs.52 Die jeweilige Parla-
mentsmehrheit versucht, die für sie selbst im politischen Wettbewerb vorteilhaft 
wirkenden Regelungen zu verabschieden. Dies können Regelungen sein, deren 
Grenze der Vor- und Nachteilhaftigkeit innerhalb des Parlaments verläuft, wie 
bei der Auswahl eines Sitzzuteilungsverfahrens oder der Bestimmung des Maßes 
des Ausgleichs oder Nichtausgleichs von Überhangmandaten. Dies können aber 
auch Regelungen sein, die darauf ausgelegt sind, (noch) außerparlamentarische 
Opposition im außerparlamentarischen Bereich zu halten, wie durch die Veran-
kerung einer Sperrklausel.

III. Konkretisierung des Untersuchungsgegenstandes

Diese Mittel eint, dass sie in verschiedener Weise in je unterschiedlichem Maße 
proporzverzerrend wirken. Das wahltechnische Element mit der stärksten pro-
porzverzerrenden Wirkung bei den Parlamentswahlen in Bund und Ländern ist 
die Sperrklausel, die den Stimmen, die für Parteien abgegeben wurden, die an ihr 
gescheitert sind, einen Erfolgswert von Null zuweist, indem sie bei der Mandats-
vergabe nicht berücksichtigt werden.53 Dagegen verhalten sich die Sitzzutei-
lungsverfahren nur mehr oder weniger neutral hinsichtlich der Größe von Partei-

49  LVerfGH SH JZ 2011, 254 (260 Rn.  173).
50  Siehe dazu später ausführlicher unter D.III.3.a.
51  BayVerfGH 45, 54 ff.
52  Siehe umfassend und weiterführend hierzu Morlok, DVBl 2017, 995 (996 f.) sowie kon-

kreter zum Parteienrecht Jürgensen, Politische Parteien und Öffentlichkeit, 2022, S.  39 ff.; vgl. 
auch Jürgensen, DÖV 2019, 639 (640).

53  Siehe zur Untersuchung der Sperrklausel unter C.
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en im Sinne einer auf sie entfallenden Stimmenanzahl, so dass Mandate für große 
oder kleine Parteien unterschiedlich „günstig“ oder „teuer“ sein können. Sie dif-
ferenzieren die Gleichheit des Erfolgswertes also in einem geringeren Maße als 
die Sperrklausel.54 Ähnlich verhält es sich bei den Überhang- und Ausgleich
systemen, bei denen beispielsweise jedes nicht ausgeglichene Überhangmandat 
den „Durchschnittspreis“ für ein Mandat für die überhängende Partei gegenüber 
allen anderen reduziert.55 Gleichwohl können auch diese geringeren Proporzver-
zerrungen über Mehrheit oder Minderheit entscheiden und insofern erheblich 
sein.

Diese Arbeit möchte daher der Fragestellung nachgehen, in welchem Maße 
das Grundgesetz für Bund und Länder sowie die Landesverfassungen für die je-
weiligen Länder einen Proportionalitätsanspruch begründen. Auf dieser Grund-
lage erfolgt eine Untersuchung, inwieweit eine Proporzverzerrung durch ein 
wahltechnisches Element dem Spielraum des Gesetzgebers anheimgestellt ist 
und inwieweit sie dessen Disposition entzogen ist. Betrachtet werden dabei nur 
die Wahlen zu den Legislativkollegialorganen, also die Wahlen zum Deutschen 
Bundestag und zu den Landtagen. Nicht betrachtet wird hingegen die Wahl zum 
Europäischen Parlament und die Wahlen zu den kommunalen Vertretungskörper-
schaften. Nicht betrachtet werden schließlich Proportionalitätsgebote und 
Disproportionalisierungsmöglichkeiten bei der Bildung innerparlamentarischer 
Kollegialorgane, namentlich Ausschüsse, da dort die zu Grunde liegende recht
liche Konfliktlage eine andere ist und ferner hierzu bereits eine Monographie56 
erschienen ist.

IV. Gang der Untersuchung

Zunächst wird in einem ersten Teil der Proportionalitätsmaßstab für die Parla-
mentswahlen im Bund und in den Ländern zur verfassungsrechtlichen Bewer-
tung proporzverzerrender wahltechnischer Elemente hergeleitet (B.). Die Arbeit 
beginnt damit, vorgreiflich die für diese Arbeit relevanten Funktionen von Wah-
len und ihre verfassungsrechtlichen Verankerungen herauszuarbeiten (B.I.). Im 
Zentrum steht dabei die Legitimationsfunktion von Wahlen vor dem Hintergrund 
des Demokratieprinzips (B.I.1.). Die Repräsentationsfunktion vor dem Hinter-
grund der verfassungsrechtlichen Stellung der politischen Parteien (B.I.2.) dient 
der Legitimationsfunktion. Da Wahlen zur Kreation einer funktionsfähigen Ver-

54  Siehe zur Untersuchung der Sitzzuteilungsverfahren unter D.
55  Siehe zur Untersuchung der Überhang- und Ausgleichsysteme unter E.
56  Alex, Patt im Ausschuss, 2017.
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tretungskörperschaft dienen, ist die Funktionsfähigkeit des Parlaments und (mit-
telbar) der Regierung eine eigene herausstellungswürdige Funktion von Wahlen 
(B.1.3.).

Als zentraler Maßstab für diese Arbeit wird sodann der Grundsatz der Gleich-
heit der Wahl vorgestellt (B.II.), der streng und formal gilt (B.II.1.) und dessen 
konkreter Gehalt vom Bundesverfassungsgericht in Abhängigkeit von dem 
Wahlsystem bestimmt wird (B.II.1.).

Nachgewiesen werden soll sodann, dass das Gebot der Erfolgswertgleichheit 
als Proportionalitätsgebot dem Grundsatz der Gleichheit der Wahl aus Art.  38 
Abs.  1 Satz  1 GG wahlsystemunabhängig zu entnehmen ist (B.III.). Die Arbeit 
zeigt zu diesem Zwecke zunächst auf, dass eine wahlsystemabhängige Bestim-
mung unmöglich ist, weil sich sämtliche Wahlsysteme in einem unipolaren von 
der reinen Verhältniswahl ausgehenden Kontinuum beschreiben lassen, wes
wegen sich die Wahlsysteme der Mehrheits- und der Verhältniswahl, die das 
Bundesverfassungsgericht als grobe „Schubladen“ verwendet, im Zweifelsfall 
schwer voneinander abgrenzen lassen (B.III.1.). An dieses Ergebnis anschlie-
ßend stellt sich die Frage nach der Ergründung des apriorischen Gehalts der 
Wahlgleichheit. Die Arbeit kommt zu dem Ergebnis, dass der Wahlgleichheit 
wahlsystemunabhängig das Gebot der Erfolgswertgleichheit der Stimmen zu 
entnehmen ist (B.III.2.). Unterfüttert wird dieses gefundene Ergebnis durch den 
Umstand, dass in Wahlrechtsfragen aufgrund der Entscheidung des Gesetzgebers 
in eigener Sache – auch nach Rechtsprechung des Bundesverfassungsgerichts – 
eine besonders strenge Kontrolle notwendig ist, was auch als strengere Anwen-
dung des Kontrollmaßstabs der Gleichheit der Wahl interpretiert werden kann, 
ohne dass das Bundesverfassungsgericht dies so bezeichnet (B.III.3.). An diesem 
Gleichheitsmaßstab sind die Wahltechniken zu messen, die den Maßstab nicht 
selbst beeinflussen, darunter die hier untersuchte Sperrklausel, die Sitzzutei-
lungsverfahren und die Einteilung des Wahlgebiets in Wahlkreise als Grundlage 
für die Vergabe von Überhang- und Ausgleichsmandaten (B.III.4.).

Nachdem der aus Art.  38 Abs.  1 Satz  1 GG fließende Proportionalitätsanspruch 
in Form wahlsystemunabhängiger Erfolgswertgleichheit erörtert worden ist, 
widmet sich die Arbeit der Maßstabsbildung für die bei den Parlamentswahlen in 
den Ländern eingesetzte Wahltechniken (B.IV.). Hierzu wird zunächst heraus
gearbeitet, dass die apriorische Erfolgswertgleichheit der Stimmen über Art.  28 
Abs.  1 Satz  2 GG auch für die Länder gilt (B.IV.1.). Ferner wird ein Überblick 
über die Bestimmungen in den Verfassungen der Länder gegeben (B.IV.2.).

Auf der Grundlage der gefundenen Ergebnisse widmet sich das darauffolgen-
de Kapitel dem Begriff der „proporzverzerrenden Mittel“ (B.V.). Hierzu konsta-
tiert die Arbeit zunächst, dass das Proportionalitätsgebot eine ideale Abbildung 
fordert und Abweichungen hiervon Verzerrungen des Proporzes sind (B.V.1.). 
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